
 

Mainz, den 19. Dezember 2017 

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit di-

rektdemokratischer Beteiligungsmöglichkei-

ten1 ist nicht nur Gegenstand politischer Dis-

kussionen, sondern auch verfassungsge-

richtlicher Entscheidungen2. Jüngst hat das 

Hamburgische Verfassungsgericht die 

Durchführung eines verfassungsändernden 

Volksbegehrens abgelehnt (Urteil vom 13. 

Oktober 2016, Aktenzeichen: HVerfG 2/16). 

Insbesondere hielt es die in dem Gesetz ge-

plante Ausdehnung der Volksgesetzgebung 

auf den Gegenstand der Abgaben für verfas-

sungswidrig. Begründet hat es die Entschei-

dung auch mit einem der Landesverfassung 

immanenten Vorrang der repräsentativen 

Demokratie gegenüber der direkten Demo-

kratie.  

 

I. Gegenstand des Verfahrens 

 

Das Verfahren betraf eine Volksinitiative, deren 

Gegenstand der Entwurf eines Gesetzes „zur 

Änderung der Verfassung der Freien und Han-

sestadt Hamburg: Rettet den Volksentscheid - 

Stärkung der Demokratie in Hamburg“ war. Der 

Schwerpunkt des Gesetzentwurfs lag in einer er-

heblichen Umgestaltung der Regelungen über 

Volksinitiativen, Volksbegehren und Volks-

entscheide nach der Hamburgischen Verfas-

sung. Unter anderem sah der Gesetzentwurf 

vor, die Volksgesetzgebung auf Abgaben aus-

zudehnen. 

 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 

war der Auffassung, dass die Gesetzesvorlage 

gegen höherrangiges Recht verstoße und 

wandte sich an das Hamburgische Verfassungs-

gericht. Der Senat beantragte unter anderem 

festzustellen, dass das Volksbegehren „‘Rettet 

den Volksentscheid‘ zur Stärkung der Demokra-

tie in Hamburg“ nicht durchzuführen sei.  

 

                                                           
1 Siehe hierzu auch WID-Im Fokus Nr. 17/5 „Alle Macht dem 
Volke?! - Chancen und Risiken von mehr direkter Demokra-
tie“.  
2 Vgl. BayVerfGHE 53, 42; BremStGH, LVerfGE 11, 179; 
ThürVerfGH, ThürVBl. 2002, 31. 

II. Entscheidungsgründe 

 

Das Hamburgische Verfassungsgericht gab 

dem Feststellungsantrag des Senats statt3. 

Denn die mit der Gesetzentwurf verfolgten Be-

gehren seien mit unverrückbaren Grundent-

scheidungen der Hamburgischen Verfassung 

nicht vereinbar. 

 

1. Maßstab für die verfassungsgerichtliche 

Prüfung 

 

Der Maßstab für eine inhaltliche Prüfung des 

Gesetzentwurfs ergebe sich aus der Hamburgi-

schen Verfassung selbst, so das Verfassungs-

gericht.  

 

Aus dem Wortlaut der Hamburgischen Verfas-

sung ergebe sich - anders als etwa im Grundge-

setz - keine direkte Grenze für Verfassungsän-

derungen. Dort gebe es die sogenannte Ewig-

keitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG), wonach eine 

Änderung des Grundgesetzes, durch welche die 

in der Verfassung niedergelegten Grundsätze 

berührt werden, unzulässig seien. Hierzu ge-

höre auch das Demokratieprinzip.  

 

Die Hamburgische Verfassung binde aber den 

verfassungsändernden Gesetzgeber an ihre 

identitätsstiftenden und -sichernden Grun-

dentscheidungen. Dem verfassungsändern-

den Gesetzgeber seien damit durch die Verfas-

sung selbst Grenzen gesetzt. Zu den identitäts-

stiftenden und -sichernden Grundentscheidun-

gen der Verfassung zählten alle wesentlichen 

Merkmale freiheitlicher, rechts- und sozial-

staatlicher Demokratie4. 

 

 

 

 

3 Zum Umgang mit Volksbegehren, die gegen Bestimmun-
gen der rheinland-pfälzischen Landesverfassung verstoßen 
vgl. Franke, in: in: Grimm/Caesar, Verfassung für Rheinland-
Pfalz, 1. Auflage 2001, Art. 109 Rn. 14. 
4 Vgl. Art. 3 der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg. 

http://justiz.hamburg.de/contentblob/7145688/2830636b25cc1aef0041f6a9977195bd/data/neuer-inhalt.pdf
http://justiz.hamburg.de/contentblob/7145688/2830636b25cc1aef0041f6a9977195bd/data/neuer-inhalt.pdf
https://www.landtag.rlp.de/fileadmin/Landtag/Medien/WID/WID-Im_Fokus/2017/WID-Im_Fokus_17-5_vom_06.04.2017.pdf
https://www.landtag.rlp.de/fileadmin/Landtag/Medien/WID/WID-Im_Fokus/2017/WID-Im_Fokus_17-5_vom_06.04.2017.pdf
https://www.landtag.rlp.de/fileadmin/Landtag/Medien/WID/WID-Im_Fokus/2017/WID-Im_Fokus_17-5_vom_06.04.2017.pdf
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2. Ausdehnung der Volksgesetzgebung auf 

Abgaben 

 

Der Gesetzentwurf sah unter anderem vor, die 

Volksgesetzgebung auf den Gegenstand der 

Abgaben auszudehnen. So lautete Art. 50 Abs. 

1 des überarbeiteten Gesetzentwurfs: 

 

„Haushaltspläne, Bundesratsinitiativen, Perso-

nalentscheidungen, Tarife der öffentlichen Un-

ternehmen sowie Dienst- und Versorgungsbe-

züge können nicht Gegenstand einer Volksiniti-

ative sein.“ 

 

Danach wären Abgaben nicht von dem Gegen-

stand einer Volksinitiative ausgeschlossen. Zu 

den Abgaben zählen Geldleistungen an öffent-

liche Haushalte, die beispielsweise in Form von 

Steuern, Gebühren oder Beiträgen erfolgen5. 

 

Das Verfassungsgericht sah in der vorgesehe-

nen Ausdehnung der Volksgesetzgebung auf 

den Gegenstand der Abgaben einen Verstoß 

gegen das Prinzip der repräsentativen Demo-

kratie. Denn eine solche Ausdehnung führe zu 

einer Beseitigung der Gesamtverantwortung 

des Parlaments für den Haushalt.  

 

Indem die Hamburgische Verfassung die Freie 

und Hansestadt Hamburg zu einem demokrati-

schen Staat erkläre, dessen Staatsgewalt vom 

Volke ausgehe, treffe sie eine Entscheidung zu-

gunsten der Demokratie. Sie stütze sich auf das 

Demokratieprinzip, dem als einem Verfas-

sungsgrundsatz zentrale Bedeutung zukomme6. 

 

Nach der Konzeption der Verfassung werde die 

Volkswillensbildung grundsätzlich durch das 

Parlament, nämlich die Bürgerschaft als ge-

wähltes Verfassungsorgan ausgeübt. Daneben 

sehe die Verfassung anlassbezogen und tem-

porär die Bildung von Volksinitiativen vor, um 

den Volkswillen einer der verfassungsrechtlich 

vorgesehenen Entscheidungsformen zuzufüh-

ren7.  

 

Zwar seien Volkswillensbildung und parlamenta-

rische Willensbildung gleichrangig8. Jedoch sei 

dem Volksgesetzgeber im Vergleich zum parla-

mentarischen Gesetzgeber nicht auch quantita-

tiv und qualitativ der gleiche oder gar ein höherer 

Stellenwert einzuräumen. Eine substantielle 

                                                           
5 Vgl. Hebeler, in: in: Brocker/Droege/Jutzi, Verfassung für 
Rheinland-Pfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 108 a Rn. 10. 
6 HVerfG, NVwZ 2016, 381.  
7 HVerfG, NordÖR 2007, 312.  

Verlagerung der legislativen Aufgaben vom 

parlamentarischen Gesetzgeber auf die 

Volksgesetzgebung sei mit dem Demokratie-

prinzip, so wie es in der Hamburgischen Ver-

fassung verankert sei, nicht vereinbar. 

 

Zur Auslegung der Hamburgischen Verfassung 

sei das Homogenitätsgebot des Grundgeset-

zes (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) heranzuziehen. 

Danach müsse die verfassungsmäßige Ord-

nung in den Ländern den Grundsätzen des de-

mokratischen Rechtsstaats im Sinne des 

Grundgesetzes entsprechen. Da zu diesen 

Grundsätzen auch die Staatsform der repräsen-

tativen Demokratie gehöre, sei das als selbst-

verständlich vorausgesetzte Übergewicht des 

parlamentarischen Gesetzgebers nicht in 

Frage zu stellen. Zwar erkenne auch das Grund-

gesetz das Volk in Rahmen landesverfassungs-

rechtlicher Möglichkeiten zur Herrschaftsaus-

übung durch Abstimmungen als gleichwertig an, 

es garantiert jedoch zugleich dem Repräsentati-

onsorgan - also den Landesparlamenten - eine 

substantielle Aufgabenzuweisung im Sinne 

quantitativ und qualitativ genügender Ent-

scheidungsbefugnisse9. 

 

Zu den konkreten Auswirkungen des Demokra-

tieprinzips gehöre der Grundsatz der haus-

haltspolitischen Gesamtverantwortung des 

Parlaments. Im System der repräsentativen De-

mokratie müsse das Parlament über ein Mandat 

zur kohärenten Verwirklichung seiner Politik ver-

fügen. Andernfalls würde der essentielle Zusam-

menhang zwischen der Wahl eines Parlaments 

und dem Zur-Verantwortung-gezogen-werden 

zerbrechen. Dies gelte nicht nur für die Feststel-

lung des Haushalts durch das Parlament, son-

dern auch für die Entscheidung über Einnahmen 

und Ausgaben. In Gefahr gerate der Zusam-

menhang zwischen Wahl und Verantwortung 

demnach nicht nur, wenn dem Parlament die 

Feststellung des Haushalts entzogen würde. 

Grundsätzlich tangierten auch andere finanz-

wirksame Plebiszite, die zu einer Vorwegbin-

dung des Haushaltsgesetzgebers führten, die 

Budgetverantwortung.  

 

Zwar sei es schwierig, genau zu bestimmen, ab 

welchem Ausmaß durch die finanziellen Auswir-

kungen der Volksgesetzgebung unzulässig in 

8 HVerfG, NordÖR 2005, 109.  
9 HVerfG, NordÖR 2005, 109. 
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die Budgetverantwortung des Parlaments einge-

griffen werde. Es stehe jedoch fest, dass eine 

grundsätzliche Öffnung der Volksgesetzgebung 

für den Gegenstand der Abgaben ebenso gegen 

das Demokratieprinzip verstoße wie eine Einbe-

ziehung auch des Haushaltsplans. Es könne 

nicht sein, dass dem Parlament zwar die Ge-

samtverantwortung für den Haushaltsplan als ei-

nem staatsleitenden Hoheitsakt, der in Umfang 

und Struktur die Gesamtpolitik widerspiegele, 

obläge, es aber bei seinem Vollzug die Ein-

schränkungen hinzunehmen habe, die sich aus 

Volksgesetzgebung im Bereich des Abgaben-

rechts ergäben. Im Ergebnis werde das Parla-

ment so zur Aufgabe seiner Verantwortung 

gezwungen, ohne dass ein in gleicher Weise 

legitimierter und damit verantwortlich zu ma-

chender „Volksgesetzgeber“ an seine Stelle 

träte. 

 

III. Fazit 

 

1. Prüfungsmaßstab: „Ewigkeitsgarantie“ 

 

Aus dem Wortlaut der Hamburgischen Verfas-

sung ergibt sich keine direkte Grenze für Verfas-

sungsänderungen. Das Verfassungsgericht lei-

tet daher eine Bindung der verfassungsändern-

den Gewalt an höherrangiges Recht aus der 

Hamburgischen Verfassung selbst her.  

 

In Rheinland-Pfalz sieht die Landesverfassung 

dagegen eine „Ewigkeitsgarantie“ - ähnlich wie 

im Grundgesetz - vor. Danach sind verfassungs-

ändernde Gesetze, welche die Grundsätze der 

Landesverfassung verletzen, unzulässig (vgl. 

Art. 129 Abs. 2 LV)10. Verfassungsänderungs-

fest ist damit auch das in der Verfassung veran-

kerte Demokratieprinzip11. Dieses Prinzip ver-

langt die Legitimierung einer jeden staatlichen 

Herrschaftsausübung durch den Willen des 

Volkes, ohne aber im Einzelnen zu bestimmen, 

wie der Vermittlungsprozess zwischen dem Wil-

len der Bürgerinnen und Bürger und dem Han-

deln des Staates organisiert wird12. 

 

2. Vorrang der repräsentativen Demokratie 

 

Nach Auffassung des Hamburgischen Verfas-

sungsgerichts folgt aus dem in der Verfassung 

verankerten Demokratieprinzip und dem Homo-

genitätsgebot ein auch gegen Verfassungsän-

derungen immuner Vorrang der repräsentati-

ven Demokratie gegenüber der direkten Demo-

kratie13. Das Hamburgische Verfassungsgericht 

dürfte damit das erste Gericht in der Bundesre-

publik Deutschland sein, welches einen solchen 

Vorrang statuiert. Mit den abweichenden Auffas-

sungen, die im Schrifttum hierzu vertreten wer-

den, setzt sich das Verfassungsgericht aber 

nicht auseinander14. 

 

Klar ist, dass die Entscheidung des Parlaments 

ein Höchstmaß an Legitimation vermittelt, das 

hinter dem unmittelbar vom Volk geäußerten 

Willen nicht zurücksteht15. Im Hinblick auf die 

demokratische Legitimation sind also die un-

mittelbaren Entscheidungen durch das Volk 

(etwa Volksentscheide) und die repräsentative 

Demokratie grundsätzlich gleichrangig16.  

 

Sowohl aus dem Grundgesetz als auch aus der 

Landesverfassung ist jedenfalls eine faktische 

Bevorzugung der repräsentativen Demokra-

tie gegenüber der direktdemokratischen Beteili-

gungsmöglichkeiten erkennbar17. Diese ist dem 

parlamentarischen System, bei dem der Wille 

des Volkes durch die gewählten Volksvertreter 

ausgeübt wird, immanent. In größeren, bevölke-

rungsreichen Flächenstaaten - wie der Bundes-

republik Deutschland oder auch den einzelnen 

Bundesländern - ist die Ausübung der staatli-

chen Herrschaft schon aus tatsächlichen, 

praktischen Gründen auf eine Repräsentation 

angewiesen18.  

 

  

                                                           
10 Näher hierzu: Held, in: in: Brocker/Droege/Jutzi, Verfas-
sung für Rheinland-Pfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 129 Rn. 17 ff. 
11 Held, in: in: Brocker/Droege/Jutzi, Verfassung für Rhein-
land-Pfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 129 Rn. 24. 
12 Sachs, in: ders., GG, 7. Aufl. 2014, Art. 79 Rn. 65 f. 
13 Becker, NJW 2016, 1708 (1709); Kaiser, DÖV 2017, 716 
(719).  
14 Hierzu kritisch Becker, NJW 2016, 1708 (1710); Kaiser, 
DÖV 2017, 716 (720). 

15 Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG (Losebl., Stand: Juni 
2017), Art. 79 Rn. 129.  
16 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG (Losebl., Stand: Sept. 
2017), Art. 20 Rn. 62; Perne, in: Brocker/Droege/Jutzi, Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 79 Rn. 34. 
17 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG (Losebl., Stand: Sept. 
2017), Art. 20 Rn. 64; Perne, in: Brocker/Droege/Jutzi, Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz, 1. Aufl. 2014, Art. 79 Rn. 34. 
18 Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Stark, GG, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, 
Art. 79 Rn. 81. 


